
 

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
Stand: Oktober 2018 

 
1. Geltung 

(1) Unsere sämtlichen Lieferungen, Leistungen und Angebote 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren 
Vertragspartnern (nachfolgend auch „Käufer“ oder „Kunden“ 
genannt) über die von uns angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen 
oder Angebote an unsere Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals 
gesondert vereinbart werden.  

(2) Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das 
Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen.  

(3) Von unseren AGB abweichende Vereinbarungen, 
Nebenabreden und Zusagen, auch von unseren Vertretern, sind für uns 
nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen.  

(4) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 
310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebot, Vertragsabschluss 

(1) Der Käufer ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch 
nicht angenommene Bestellung 14 Kalendertage nach Absendung 
gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist 
anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in 
dem unsere Annahme dem Käufer zugeht. Als Annahme gilt auch die 
Zusendung der bestellten Ware.   

(2) Zeichnungen, Beschreibungen und Angaben in Katalogen und 
Werbeschriften sind nur zur allgemeinen Information bestimmt. Es 
handelt sich bei ihnen nicht um garantierte Beschaffenheitsmerkmale. 
Sie werden nur dann Bestandteil des Vertrages, wenn dies ausdrücklich 
vereinbart ist. 

(3) In jedem Falle sind handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder 
technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von 
Bauteilen durch gleichwertige Teile zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigen.  

(4) An sämtlichen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt 
insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ 
bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  

3. Preise und Zahlung 

(1) Soweit nicht ausdrücklich Preise vereinbart wurden, gelten die 
am Tag der Lieferung gültigen Preise, die sich – nach unserer Wahl – ab 
Lager Dortmund bzw. Witten zuzüglich Verpackung und Versicherung 
verstehen. Verpackung wird nicht zurückgenommen. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tage der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung.  

(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Wir sind berechtigt, gesetzliche 
Fälligkeitszinsen zu fordern. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind 
wir berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen zu fordern.  

(5) Zahlungsanweisungen, Wechsel, Schecks und andere 
Wertdokumente werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur 
zahlungshalber unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen 
angenommen. 

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind.  

(7) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung 
der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Käufer aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen 
Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

4. Erfüllungsort, Versand, Gefahrübergang 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis 
ist Dortmund, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schulden wir auch die 
Installation der Kaufsache, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die 
Installation zu erfolgen hat. 

(2) Wird die Ware auf Wunsch des Käufers diesem zugeschickt, so 
geht die Gefahr spätestens auf den Käufer über, sobald die Ware von 
uns an einen Spediteur oder Frachtführer übergeben wird. Dies gilt 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere 
Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen haben. Ist die 
Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die 
Übergabe aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die 
Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

(3) Alle etwaigen Vereinbarungen über Transport- und 
Versicherungskosten (z. B. cif, fob, franko usw.) sind reine 
Spesenklauseln, die den Gefahrenübergang nicht berühren. Sofern der 
Käufer es ausdrücklich wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt 
der Käufer. 

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer. Bei 
Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten 0,5 % des 
Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro 
abgelaufene Woche. Die Geltendmachung weiterer Lagerkosten 
bleibt vorbehalten. 

5. Liefer- und Annahmefristen; Abnahme 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 

(2) Der in der Auftragsbestätigung genannte Liefertermin ist 
unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein 
fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart 
wurde, beziehen sich Lieferfristen  und Liefertermine auf den Zeitpunkt 
der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 
Transport beauftragten Dritten. 

(3) Die Einhaltung der Lieferfrist bzw. des Liefertermins setzt die 
Abklärung aller technischen Einzelheiten sowie das Einhalten der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen 
durch den Käufer voraus. 

(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) 
verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche 
Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich 
die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung 
die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er 
durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag 
zurücktreten.   

(5) Teillieferungen durch uns sind zulässig. Bei Verzögerungen von 
Teillieferungen kann der Käufer keine Rechte wegen der übrigen 
Teilmengen geltend machen. Ist eine Abnahmefrist festgesetzt, so sind 
wir über ihren Ablauf hinaus zur Lieferung nicht verpflichtet. Die Abrufe 
der einzelnen Teillieferungen sind in möglichst gleichmäßigen 
Zeiträumen und Mengen so rechtzeitig zu erteilen, dass eine 
ordnungsmäßige Lieferung innerhalb der Lieferfrist möglich ist.  

(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird 
uns eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, 
unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach 
Maßgabe der Ziffern 6 und 7 dieser Bedingungen beschränkt.  

(7) Gerät der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug 
gerät. Ist der Käufer in Annahmeverzug, so gehen sämtliche Kosten für 
Lagerung und Versicherung zu seinen Lasten. 



 

(8) Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes oder 
mit der Aufforderung zum Versand oder der Erfüllung seiner 
Zahlungsverpflichtungen länger als 14 Tage in Rückstand, so sind wir 
nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 Tagen berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. 

6. Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 
Mangelbeseitigung oder einer Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der 
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen 
Ort als dem Ort ihrer ursprünglichen Auslieferung verbracht wurde. Zum 
Zwecke der Mangelbeseitigung erforderliche Aufwendungen sind in 
keinem Falle von uns zu tragen, soweit dies eine unverhältnismäßige 
Belastung für uns bedeuten würde. 

(3) Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, ist der Käufer nach seiner 
Wahl berechtigt, den Rücktritt zu erklären oder eine entsprechende 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. 

(4) Soweit sich nachstehend (Absatz 5 und 6) nichts anderes ergibt, 
sind weitergehende Ansprüche des Käufers — gleich aus welchen 
Rechtsgründen — ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für 
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; 
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Käufers.  

(5) Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Dies gilt auch, wenn der Käufer wegen des Fehlens einer garantierten 
Beschaffenheit der Sache Schadensersatz statt der Leistung begehrt.  

(6) Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, 
ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt; im 
Übrigen ist sie gemäß vorstehend Abs. 4 ausgeschlossen. Von einer 
„wesentlichen“ Vertragspflicht im Sinne dieser AGB ist immer dann zu 
sprechen, wenn wir solche Absichten schuldhaft verletzen, auf deren 
ordnungsgemäßer Erfüllung der Käufer vertraut und auch vertrauen 
darf, weil sie den Vertrag prägen.  

(7) Wegen mangelhafter Teillieferung kann der Käufer keine Rechte 
bezüglich der übrigen Teilmengen herleiten.  

(8) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang.  

7. Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 6 
Abs. 4 bis 6 vorgesehen, ist — ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs — ausgeschlossen.  

(2) Die Regelung gemäß Ziffer 7 Abs.1 gilt nicht für Ansprüche 
gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz. Sie gilt auch nicht, wenn wir für 
einen Körper- oder Gesundheitsschaden aus anderen Rechtsgründen 
haften.  

(3) Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gemäß Ziffer 6 Abs. 6 bei 
Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB wegen 
Sachschäden eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung der 
Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig eintritt, 
sind wir bis zur Höhe der Deckungssumme zur Haftung verpflichtet.  

(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

8. Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In 
der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In 
der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – 
abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen.  

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage 
gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns 
entstandenen Ausfall. 

(4) Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauf worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder 
Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist 
aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. Zu anderen Verfügungen als zur Weiterveräußerung im 
ordentlichen Geschäftsgang ist der Käufer bis zum Eigentumsübergang 
nicht berechtigt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Käufer wird stets für uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des 
Käufers an der Kaufsache setzt sich an der umgebildeten Sache fort. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.     

(6) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert 
unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 
oder den Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

9. Schlussbestimmungen 

(1) Ausschließlicher Gerichtsstand einschließlich der Klagen im 
Urkunden- und Wechselprozess ist für beide Teile für sämtliche 
gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
Dortmund. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem 
Wohnsitz gerichtlich zu verklagen. 

(2) Die Beziehungen zwischen uns und dem Käufer unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit 
Ausnahme des Abkommens der Vereinten Nationen über den 
internationalen Warenkauf (CISG) und der Regeln des internationalen 
Privatrechts.  

(3) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder die 
Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

(4) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur 
Auffüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen 
als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten.   

 
Webber Brennertechnik GmbH 
Landmannweg 18 
D-44149 Dortmund 
Geschäftsführer: David Webber 
HRB 12 656 
Amtsgericht Dortmund 


